[image: image1.jpg]Neuer Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. N




	NVL    NEUER   VERBAND   DER 


LOHNSTEUERHILFEVEREINE E.V.
	Oranienburger Chaussee 51
13465 Berlin

Ruf  0 30/4 01 29 25

Fax 0 30/4 01 36 75


	NVL e.V. ( 13465 Berlin Oranienburger Chaussee 51
	Bürozeiten:

Montag / Dienstag 10 - 18 Uhr

Mittwoch - Freitag  10 - 15 Uhr

	
	Berlin, 18.04.2008




Steuerbescheide bleiben vorläufig 

BMF – Schreiben zum Abzug der Steuerberatungskosten als Sonderausgaben
Presseinformation

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat mit aktuellem Schreiben vom 14.04.2008 die Finanzämter angewiesen, Steuerbescheide für die Jahre 2006 und 2007 hinsichtlich des Abzugs von Steuerberatungskosten als Sonderausgaben vorläufig zu stellen. Damit bleiben die Bescheide in diesem Punkt offen. Steuerpflichtige sollten darauf achten, dass der Bescheid den entsprechenden Vorläufigkeitsvermerk enthält, empfiehlt der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL). 

Per Gesetz wurde der Abzug von so genannten privaten Steuerberatungskosten ab Veranlagung 2006 abgeschafft. Steuerberatungskosten, die nicht den Betriebsausgaben oder Werbungskosten zugeordnet werden können, bleiben seitdem steuerlich unberücksichtigt. Dies wollte eine Steuerpflichtige nicht hinnehmen und klagte vor dem Finanzgericht Niedersachsen. Die Verwehrung des Abzugs dieser Kosten sei mit dem Grundgesetz unvereinbar. Die Kompliziertheit des Steuerrechts zwinge viele Steuerpflichtige fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die dafür entstandenen Aufwendungen müssen abziehbar bleiben.

Das Niedersächsische Finanzgericht teilte zwar die Auffassung hinsichtlich der Komplexität des deutschen Steuerrechts und sah auch ein, dass verstärkt steuerliche Hilfe in Anspruch genommen wird. Das reiche jedoch nicht als Begründung aus. Das Finanzgericht entschied, dass die Abschaffung des Sonderausgabenabzugs verfassungsgemäß ist, ließ jedoch eine Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) zu. 

Das BMF hat mit diesem aktuellen Schreiben schnell reagiert. Für betroffene Steuerpflichtige bedeutet das, nicht mehr selbst Einspruch einlegen zu müssen. Der NVL empfiehlt jedoch, auf den Vorläufigkeitsvermerk im Bescheid zu achten und die Rechnungen über private Steuerberatungskosten der Steuererklärung beizufügen und aufzubewahren. 

Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen in den örtlichen Beratungsstellen. Wer als Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitsloser Mitglied werden will, kann die Anschrift einer Beratungsstelle der Mitgliedsvereine des Verbandes in Wohnnähe unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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